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Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 26.05.2010 zum aktuellen Refe-
rentenentwurf zur Änderung des Vormundschaftsrechts 
 
 
Sehr geehrte Frau Giesecke, 
 
nachfolgend übermittle ich Ihnen die Antworten auf Ihre Fragen zur o. g. Anfrage: 
 

1. Wie ist die derzeitige Regelung für den Amtsvormund, in welchem zeitli-
chen Abstand sind persönliche Treffen mit dem Mündel zu vereinbaren? 
Es gibt derzeit keine festgeschriebene Regelung. Die Amtsvormünder des Ju-
gendamtes Cottbus halten den persönlichen Kontakt mit Ihren Mündeln mehr-
mals monatlich. Diese finden in den Einrichtungen, Pflegefamilien, bei Ge-
sprächen in Kindergärten, Schulen und zur Abklärung medizinischer und ver-
mögensrechtlicher Angelegenheiten statt. Darüber hinaus ist der Amtsvor-
mund bei den mindestens halbjährlich stattfindenden Hilfeplangesprächen 
persönlich beteiligt. 

2. Welche Konsequenzen ergeben sich hinsichtlich der geplanten Ände-
rungen? Keine. 

3. Wie wird derzeitig die Berichtspflicht gegenüber dem Familiengericht er-
füllt? Auf Anforderung des Familiengerichts erfolgt die Berichterstattung min-
destens einmal jährlich. 

4. Wie hoch ist die Fallzahl bei Amtspflegschaften und –Vormundschaften 
im Jugendamt Cottbus? Das Jugendamt Cottbus führt 70 - 80 (im Jahres-
durchschnitt) Amtspflegschaften und Vormundschaften.  

5. Welche Veränderungen ergeben sich aus den geplanten Änderungen die 
Fallzahl auf 50 Amtspfleg-  bzw. Vormundschaften pro Vollzeitmitarbeiter 
zu begrenzen? Im Jugendamt Cottbus sind zwei Amtsvormünder in Vollzeit 
beschäftigt. Personelle Veränderungen ergeben sich somit nicht. 

6. Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich möglicherweise aus den 
geplanten Änderungen? Keine. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 
 
 
 
Weiße 
Dezernent 
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